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Für ein leichtes, gesundes Rodvergnügen. macht uns so leicht keiner noch. KETTLER
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leichte Tour? Wann steigen

Sie um auf ®
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Auswirkungen des neuen Produkthaftungsgesetzes

l Derzeitige Amuse

leder. der in Deutschland schuldhaft einem an—

deren einen Schaden zufüg't. ist diesem zum

Schadensersatz verpflichtet. Die Schadenszufü—

gung kann geschehen durch ein aktives Han-

deln oder ein passives Unterlassen. 2.8. durch

Herstellung und Vertrieb eines fehlerhaften Pro—

dukts. In letzterem Fall spricht man von der de-

liktischen Produkthaftung. Diese ist grundsätz-

lich geregelt in g 823 BGB. Die Rechtsprechung

hat in jahrzehntelanger Rechstfortbildung ein

weit über den kargen Gesetzeswortlaut hinaus—

gehendes System der Produkthaftung für

Deutschland geschaffen. Durch diese richterliche

Rechtsfortbildung sind zugunsten der Verbrau-

cher verschiedene Abweichungen von der aus

dem Gesetz ersichtlichen Rechtslage eingeführt

werden. zumeist in Form sog. "Beweislastumkeh-

rungen". So muß z.B. nicht der Geschädigte be-

weisen, daß der Produzent schuldhaft gehandelt

hat. sondern der Produzent muß sich entlasten,

indem er beweist. daß ihn kein Verschulden an

dem eingetretenen Schaden trifft. Andererseits

hat die Rechtsprechung verschiedene Fallgrup—

pen herausgearbeitet. in denen beschrieben ist.

auf welche Art und Weise der Unternehmer sich

solchermaßen entlasten kann und hat dabei bei—

spielsweise auch den Nachweis zugelassen. daß

es sich bei dem schädigenden Produkt um einen

sog. "Ausreißer" handelt. der durch das im übri-

gen ausreichende Netz der Sicherheitskontrollen

des Produzenten geschlüpft ist.

2 Geplante Änderungen

Zu dieser bestehenden Produkthaftpflicht ist plan-

mäßig am 1. Ianuar 1990 ein zusätzliches neues

Produkthaftungsgesetz (nachfolgend abgekürzt:

ProdHaftG) hinzugetreten. Das neue ProdHaftG

wird also die bestehende Rechtslage nicht er-

setzen. sondern ergänzen. Das heißt, daß künftig

Geschädigte ihre Ansprüche entweder auf @ 823

BGBmdas ProdHaftG werden stützen können

— je nachdem. welches der beiden Gesetze für

sie im Einzelfall günstiger ist. Es handelt sich

hierbei im wesentlichen um ein Verbraucher-

schutzgesetz. was z.B. daran abzulesen ist. daß

Spamschäden nur im privaten - nicht im ge-

werblichen — Bereich erfaßt werden. Personen—

sch'a'den werden allerdings auch im gewerbli—

chen Bereich zu ersetzen sein.

3 Wecentlichste Unterschiede zwischen derzeiti-

gen‘ und künftiger Rechtslage

Das neue ProdHaftG weicht in einer Vielzahl

von Einzelheiten von dem bisher und weiterhin

geltenden deliktischen Produkthaftungsrecht ab.

Einige der wesentlichsten Abweichungen sind

insbesondere folgende:

3.1 Vorsclmldemmmbhingige Haftung:

Das neue ProdHaftG bestimmt. daß der Hersteller

für Fehler. die seine Produkte verursacht haben.

auch dann einstehen muß. wenn ihn an diesen

Fehlern überhaupt kein Verschulden trifft. Der

Haftungstatbestand ist also @@

hängig und damit eine sog. "Gefährdungshaf—

tung’. wie sie bislang nur in wenigen extrem

gefährlichen Bereichen (Straßenverkehrsgesetz.

Luftverkehrsgesetz. Atomgesetz. Arzneimittelge—

setz) existierte. Damit ist nicht nur ganz allge-

mein eine wesentliche Erleichterung für die

Durchsetzung aller Ansprüche gegen den Her-

steller geschaffen worden. sondern es ist insbe—

sondere den Herstellern die bislang praktisch

sehr bedeutsame Entlastungsmöglichkeit ge-

nommen worden. daß es sich bei dem schaden-

stiftenden Produkt um einen sog. "Ausreißer'

(5.0.) handele.

3.2 Haftung auch der Händler und Importeure

Das neue ProdHaftG muß aber nicht nur wegen

dieser Haftungsverschärfung für jeden gewerb—

lich Tätigen von Interesse sein. sondern insbeson—

dere deshalb. weil der Kreis derer. die nach

diesem Gesetz ersatzpflichtig sind. wesentlich

weiter ist. als nach dem bisher allein geltenden

@ 823 BGB. "Hersteller' im Sinne des geplanten

ProdHaftG ist gemäß 5 4 ProdHaftG nicht nur -

wie bisher - derjenige. der das Produkt herge-

stellt hat. sondern außerdem (in bestimmten

Fällen) auch der Lieferant oder Händler. der

Immrteg oder selbst derjenige. der auf dem

Produkt nur seinen Namen oder sein Zeichen

anbringt. Alle diese Personen haften dem Ge—

schädigten gleichberechtigt nebeneinander. und

dieser kann nach dem ProdHaftG frei auswäh-

len. wen er in Anspruch nehmen will.

Durch diese teilweise Ausdehnung der Produkt-

haftung auf diese sog. "aan-Hersteller" (- Liefe—

ranten. Händler und Importeure) werden diese

Wirtschaftskreise erstmals mit der Produkthaf—

tung konfrontiert. und es entstehen völlig neue
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Problemkreise. Sofern im folgenden vom ‘Her-

steller' die Rede sein wird. sind damit stets auch

diese sog. "Quasi-Hersteller" gemeint.

3.3 Hafhmgseusschlüue .

Diese vom Kreis der Haftenden und den An-

spruchsvoraussetzungen her verschäfte Haftung

läßt die Frage nach Haftungsausschlüssen beson-

ders dringlich erscheinen. Diese sind im Gesetz

imgl Abs.22iff.l- 5undAbs.3@s£h_lia_e_n_d

aufgeführt. Es handelt sich um folgende fünf all-

gemeine und einen spezialisierten Haftungsaus-

schluß:

3.3.1 Abhenden Produkt

Der Hersteller haftet nicht. wenn er das schaden-

stiftende Produkt nicht in den Verkehr gebracht

hat. es ihm also z.B. gestohlen wurde.

3.3.2 Private Herstellung oder Vertrieb

Der Hersteller .haftet auch dann nicht. wenn er

das schadenstiftende Produkt weder für den Ver—

kauf. noch für eine andere Vertriebsform (z.B.

Leasing. Miete o.ä.) und auch nicht im Rahmen

seiner beruflichen Tätigkeit hergestellt oder ver-

trieben hat.

3.3.3 Zwingende Rechtsverschriften

Die Haftung ist ferner ausgeschlossen. wenn der

Fehler gerade darauf beruht. daß das schaden-

stiftende Produkt aufgrund zwingender Rechts—

vorschriften diese schadenstiftende Eigenschaf-

ten hatte.

Alle drei vorstehend genannten Haftungsaus-

schlüsse werden vermutlich in der künftigen

Praxis nur von untergeordneter Bedetung sein.

Ganz anders die folgenden drei Haftungsaus-

schlüsse:

3.3.4 Fehlerfreiee In-Verkehr-Bringen

Die Ersatzpflicht des Herstellers ist ausgeschlos-

sen. wenn das Produkt den Fehler. der den

Schaden verursachte. in dem Zeitpunkt. als der

Hersteller es in Verkehr brachte. noch nicht

aufwies.

Beweisen muß dies gemäß @ 1 Abs. 4 Satz 2 des

Gesetzes der Hersteller. Berücksichtigt man er-

gänzend hierzu. daß gemäß @ 13 des Gesetzes

Ansprüche bis zu zehn ]ahren nach dem Zeit-

punkt des In-Verkehr-Bringens gegen den Her—

steller geltend gemacht werden können. so

offenbart sich hier eine enorme Problematik.

Mag es dem durchschnittlichen mittelständigen

Hersteller ein oder vielleicht zwei Iahre nach

dem Vertrieb seines Produktes vielleicht noch

gelingen. durch die Zeugenaussage der bei ihm

für die Warenausgangskontrolle oder andere

Funktionstests verantwortlichen Personen diesen

Nachweis zu führen. so kann dies nach längeren

Zeiträumen unmöglich gelingen.

Die einzig erfolgversprechende Antwort auf

diese Herausforderung ist eine‘ umfassende Do—

6

kumentation. in der zunächst jedes einzelne Pro-

dukt. z.B. anhand einer Seriennummer absolut

unzweideutig identifiziert wird und sodann die

"Produktgeschichte' lückenlos aufgeführt wird.

Diese Produktgeschichte könnte beispielsweise

Angaben dazu enthalten. aus welchen Einzeltei-

len. welcher Charge. welches Zulieferers das

Produkt zusammengesetzt wurde. welchen Ein-

gangskontrollen die zugelieferten Teile mit wel—

chem Ergebnis unterworfen wurden. welchen

Funktionsprüfungen das Endprodukt mit wel-

chem Ergebnis unterworfen wurde. wie wo und

wie lange es gelagert wurde usw.... Die aller-

meisten Assembler, Händler und Importeure trifft

diese neue Situation völlig unvorbereitet. Lang—

fristig betrachtet bietet sich für sie nur die Mög-

lichkeit. entweder ein derartiges Dokumenta—

tionssystem mit den dazugehörigen Eingangs-

und Ausgangskontrollen völlig neu aufzubauen

oder nur noch Produkte weiter zu vertreiben.

deren Hersteller ihnen die Gewähr dafür bieten

können. daß diese nach höchsten Standards

konstruiert. gefertigt und kontrolliert wurden

und die auch bereit sind. solchen "Quasi—Her—

stellern" den Schaden zu ersetzen, der diesen

daraus entsteht. daß sie gemäß dem ProdHaftG

in Anspruch genommen werden.

3.3.5 Stand von Wissenschaft und Technik

Die Haftung des Herstellers oder ‘Quasi—Herstel—

lers" ist ferner ausgeschlossen, wenn der scha—

densursächliche Produktfehler gemäß dem Stand

der Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt des

In—Verkehr-Bringens nicht erkannt werden

konnte. wenn also das Produkt zu diesem Zeit—

punkt dem Stand von Wissenschaft und Technik

entsprach. Unter dem "Stand von Wissenschaft

und Technik" ist das zu verstehen. was tech-

nisch machbar ist. D.h.. wenn auch nur ein ein-

ziger fähig ist. das hervorzubringen. was nach

den allerneuesten wissenschaftlichen Erkennt-

nissen machbar oder geboten erscheint. so ist

diese herausragende Einzelteistung der Stand

von Wissenschaft und Technik, an dem sich alle

anderen messen lassen müssen. Der Stand von

Wissenschaft und Technik ist somit 5913 viel

höher angesetzt, als etwa die ‘anerkannten Re-

geln der Technik‘ oder der “Stand der Technik“

und stellt die höchste praktisch erreichbare

technische Leistungsstufe dar. Noch höher anzu-

setzen wäre lediglich ein Stand von "Wissen-

schaft und Forschung‘. der aber dadurch defi—

niert wäre. daß diese Erkenntnisse eben noch

theoretisch und nicht praktisch umsetzbar sind.

Im Einzelfall kann dies bedeuten. daß selbst die

Beachtung heute als allgemein verbindlich an—

erkannter Normen wie z.B. DIN. VDE. ISO. SAE

usw. unter Umständen nicht genügt. um den

Hersteller zu entlasten. wenn diese Normen etwa

   



aufgrund einer Verzögerung bei der Umsetzung

' neuester Erkenntnisse. Produktionsmethoden

und Prüfverfahren nicht mehr die oberste Lei-

stungsspitze dessen wiederspiegelt. was tatsäch-

lich machbar ist oder gar einen solch hohen An—

spruch von vornherein gar nicht definieren wol-

len.

Es erscheint offensichtlich. daß kaum ein Her-

steller in der Lage sein wird. ohne fremde Hilfe

diesen geforderten ‘Stand von Wissenschaft und

Technik“ für seinen Bereich auch nur korrekt zu

erkennen. geschweige denn. bei all seinen Pro—

dukten einzuhalten. Abhilfe kann hier nur die

Einschaltung qualifizierter Hilfe von außen

schaffen.

Dieser Berater muß zunächst einmal erforschen

und festlegen. was in jedem gegebenen Pro—

duktionszeitpunkt der "Stand der Wissenschaft

und Technik‘ ist.

Danach müssen die so gewonnenen Erkennt-

nisse über den jeweils aktuellen Stand von

‘Wissenschaft und Technik‘ in ein - ständig fort-

zuschreibendes - umfassendes Qualitätssiche-

rungssystem umgesetzt werden. Mit in 'Eigen—

arbeit" entwickelten 'Qualitätskontrollen' wer-

den die erforderlichen hohen Ansprüche nicht

zu befriedigen sein. Nur die professionelle Kon-

zeptionierung eines umfassenden Systems stellt

für Hersteller (und ‘Quasi-Hersteller‘) in ausrei—

chendem Maße sicher. daß

- er nur seinen Standards entsprechende Qualität

vom Vor- oder Teillieferanten einkauft,

- er nur seinen Standards entsprechende Qualität

für die eigene Fertigung plant.

- er nur Qualität fertigt,

— er nur solche Produkte wgr'tgrvertrgibt die

diesen verantwortlich ermittelten Standards

entsprechen.

33.6 Haftung für Teilpodukte

Der letzte mögliche Haftungsausschluß bezieht

sich nur auf die Hersteller von Teilprodukten.

Diese haften dann nicht. wenn sie nachweisen

können. daß

- der schadenstiftende Fehler durch die Kon—

struktion des Gesamtproduktes. in welches ihr

Teilprodukt eingearbeitet wurde, verursacht

wurde oder

- der Fehler durch die Gebrauchs- oder Bedie-

nungsanweisung. die der Hersteller’ des End—

produkts diesem mitgegeben hat. venirsacht

wurde.

3.4 Anleitung und Beratung

Letzterer. grundsätzlich nur für Teilehersteller

und Vorlieferanten relevante Haftungsausschluß.

gibt Anlaß. sich einen zumeist vernachlässigten.

aber durchaus sehr bedeutsamen Einzelaspekt

 

sowohl der bereits geltenden als auch der künf-

tigen Produkthaftung deutlich vor Augen zu

führen:

Bestandteil des Produkts ist nämlich auch die zu

diesem ausgegebene Gebrauchsa_rggitung oder

eine ggfs. dazugehörende Montageanweisung

oder persönliche Einweisung und Beratung.

Nicht nur wegen der tatsächlichen Verschärfung

der Haftungssituation. sondern auch wegen des

nach Einführung des neuen Gesetzes vermutlich

stark ansteigenden sog. 'Anspruchsbewußtseins'

in weiten Teilen der Bevölkerung. empfiehlt es

sich darum, in Zukunft noch mehr als bisher.

auf die Ausgestaltung dieser Anleitungen größte

Sorgfalt zu verwenden. Klare. einfache und auch

für den Laien urunißverständliche Texte sind hier

ebenso ratsam wie eine verstärkte Visualisierung

durch Schaubilder und Funktionsschemata.

4 Der künftige Fehlerbegrifl

Greift keiner der oben dargestellten Haftungsaus-

schlüsse ein. so haften Hersteller und ‘Quasi—

Hersteller‘ fürm die durch einen @;

ihres Produkts (oder Teilprodukts) verursacht

wurden. Diese scheinbar einfache Feststellung

wirft die Fragen auf. ob der Hersteller für jede

Art von Fehlern unbegrenzt haftet und was

überhaupt unter einem Fehler im Sinne der Pro-

dukthaftung zu verstehen ist.

Ein 'Fehler' im Sinne der Produkthaftung ist

stets nur bezogen auf die Sicherheit zu ver-

stehen. niemals bezogen auf die Leistungsfähig—

keit. Herkunft oder sonstige Merkmale. 30 be-

trachtet ist unter einem "Fehler' @ sicher-

heitsreleygnte Abweichung dä mm

sings Prguktgs 19:1 @ 'berecht_ig1_e_g' leg

brauchgrerwartungen' zu verstehen. Im Gesetz

sind drei Kriterien genannt. an denen sich ins-

besondere die berechtigten Sicherheitserwartun-

gen der Verbraucher zu orientieren haben: Dies

sind die Darbietung des Produkts.'der übliche

Gebrauch des Produkts und der Zeitpunkt. zu

dem es in Verkehr gebracht wurde.

4.1 Zeitpunkt des In-Verkehr-Bringens

In diesem letzten Teil der Fehlerdefinition spie-

gelt sich wie schon in dem zuvor besprochenen

Haftungsausschlß (“Stand von Wissenschaft und

Technik im Zeitpunkt des In—Verkehr-Bringens')

wieder. daß billigerweise der Gesetztgeber nur

auf diesen Zeitpunkt für die Beurteilung des

Produkts abstellen kann. da ansonsten ja jede

spätere Erhöhung in den Standards der Sicher-

heitstechnik dazu fiihren würde. daß der Produ-

zent seine Produkte insgesamt zurück-nrfen und

nachträglich verbessern müßte. um nicht der

Produkthaftung ausgesetzt zu sein. Dies stellt das

Gesetz auch nochmals ausdrücklich klar. wenn

7

 



 

dort formuliert ist. daß ein Produkt nicht allein

deshalb fehlerhaft ist. weil später ein verbesser-

tes Produkt hervorgebracht wird.

4.2 Darbietung des Produkt:

Das Kriterium der berechtigterweise aus der Dar-

bietung des Produkts abgeleiteten Sicherheitser-

wartung ist von ausschlaggebender Bedeutung

für alle Geräte. die nicht rundherum unter allen

Aspekten den höchsten denkbaren Anforderun-

gen entsprechen. Ohne diese Einschränkung

wären z.B. einfach konstruierte Fahrräder in Zu-

kunft praktisch unverkäuflich. Durch diese Ein-

schränkung aber wird ein Werbungsfaktor und

ein damit zumeist gleichgelagerter Kostenfaktor

in die Definition eingebracht. Zum einen ist es

nur vernünftig. daß ein Produkt. für das mit

ganz besonders hohen Sicherheitsversprechun-

gen geworben wird. als fehlerhaft gelten muß.

Wenn es diese Erwartungen nicht erfüllt. Zum

anderen ist es bei natürlicher Betrachtungsweise

schon fast selbstverständlich. daß etwa ein Billig-

fahrrad einfachster Bauart. das allerdings auch

zu einem entsprechend günstigen Preis angebo-

ten werden kann. vernünftigerweise nicht die-

selben Sicherheitserwartungen wecken darf wie

ein Luxusfahrrad mit großdimensionierten

Trommelbremsen. entschärften Aufprallberei—

chen am Lenker. Kardanantrieb statt Kettenan—

trieb oder sonstigen Sicherheitseimichtungen.

Wer für ein offensichtlich einfaches Produkt

wenig Geld ausgibt. kann nicht die gleichen

Sicherheitsstandards erwarten wie der Käufer

des teuren Hochleistungsproduktes.

4.3 Zu erwartende: Gebrauch

Schließlich ist als Grundlage der berechtigten

Sicherheitserwartungen noch der Gebrauch ge-

nannt. mit dem billigerweise gerechnet werden

muß. Hierbei ist zunächst nach Personenkreisen

zu unterscheiden. Wer ein professionelles Renn-

rad vertreibt. das ausschließlich von spezialisier-

ten Fachleuten benutzt wird. kann sich bezüg-

lich des zu erwartenden Gebrauchs weitgehend

auf deren Sachkunde verlassen. Er muß anderer—

seits aber auch mit härterer Beanspruchung

rechnen. Wer jedoch ein Produkt herstellt. das -

wenn auch nur gelegentlich oder in Ausnahme—

fällen - auch durch Laien benutzt wird. muß

dieses sicherheitstechnisch auf den unfachmän—

nischen Gebrauch auslegen. Sogar mit dem

völlig bestirnmungswidrigen Fehlgebrauch

seines Produkts muß der Hersteller rechnen und

hierfür sicherheitstechnisch Vorsorge treffen.

wenn dieser Fehlgebrauch häufiger vorkommt

(z.B. Mitfahren auf der Fahrradlenkstange oder

dem Gepäckträger).

Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammen-

hang die Bedeutung von Gebrauchsanweisun—
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gen und erläuternden Hinweisen in und auf der

Verpackung oder - besser noch - soweit möglich

auf dem Produkt selbst. Hierdurch kann eine er—

hebliche Vorsorge gegen den Fehlgebrauch des

Produkts getroffen werden oder doch zumindest

die daraus resultierende Haftunf eingegrenzt

werden.

5 Grenzen der Haftung

Steht solchermaßen fest. daß das Produkt eines

Herstellers einen Fehler hat und er zu seinen

Gunsten keinen der oben dargestellten Haftungs-

ausschlüsse darlegen kann. so ist der Hersteller

dennoch nicht verpflichtet. jeden beliebigen

daraus entstandenen Schaden zu ersetzen.

Die Haftung für Personenschäden ist umfassend:

leder Emschaden. gleichgültig ob im pri—

vaten oder gewerblichen Bereich. ist bis zu

einem Höchstbetrag von insgesamt 160 Mio DM

zu ersetzen.

Sachschäden hingegen sind nur dann zu erset—

zen. wenn das fehlerhafte Produkt für den pri—

vaten Gebrauch bestimmt war und hierzu auch

hauptsächlich verwendet wurde. Außerdem

werden nur solche Sachschäden ersetzt. die an

anderen Sachen als gerade an dem fehlerhaften

Produkt selbst entstanden sind. Bagatell—Sach-

schäden bis zu einem Betrag von 1.125.- muß der

Geschädigte selber tragen. hierfür haftet der

Hersteller nicht.

Andererseits gilt für Sachschäden aber auch

nicht die Obergrenze von 160 Mio DM.

6 Unternehmerische Vorsorge

Angesichts der oben dargestellten vielfältigen

und äußerst strengen neuen Haftungstatbestän-

den stellt sich natürlich die Frage nach wirk-

samer unternehmerischer Vorsorge hierfür.

Denkbar wäre‘ zunächst. die Sorge um das Pro-

dukthaftpflichtrisiko der Betriebshaftpflichtver-

sicherung zu überantworten.

6.1 Versicherung

.Die derzeit gängigen Betriebshaftpflichtversi—

cherungen umfassen oft auch die Haftung für

Produktfehler, so daß in vielen Fällen nicht ein-

mal eine Ergänzung oder Änderung des bereits

bestehenden Versicherungsschutzes erforderlich

wäre. um eine Abdeckung auch des Produkt—

haftungsrisikos zu erlangen. Sicherheitshalber

jedoch sollte sich jeder Hersteller und Quasi-

Hersteller von seiner Versicherung ausdrücklich

bestätigen lassen. daß diese auch das Produkt-

haftungsrisiko miturnfaßt.

Allerdings ist nicht zu erwarten. daß die Ver-

sicherungen auf längere Sicht diese zusätzlichen

Haftungstatbestände völlig ohne Prärniener-

höhungen werden abdecken können.

    



Die durch die Versicherungsdeckung gegebene

Sicherheit ist für den Hersteller allerdings nur

eine scheinbare. denn jede Inanspruchnahme der

Versicherung gibt dem Versicherer das Recht.

den Vertrag zu kündigen. Sollten sich also bei

einem Hersteller verstärkt Produkthaftpflichtrisi-

ken realisieren oder auch nur Einzelfälle. die

eine besondere Höhe erreichen. auftreten. so

kann dieser sich sehr schnell ohne den begehr-

ten Versicherungsschutz wiederfinden und wird

möglicherweise auch nicht in der Lage sein.

einen neuen Versicherungsvertrag mit einer an-

deren Gesellschaft abzuschließen.

6.2 Vertraglgestaltung

Auch rechtliche Abhilfe gegen die neuen Haf-

tungstatbestände ist praktisch nicht möglich.

Gemäß § 14 des Gesetzes kann die Ersatzpflicht

des Herstellers im voraus weder ausgeschlossen

noch beschränkt werden. Etwaige diesbezüg-

liche Vereinbarungen sind sogar in Form eines

lndividualvertrages und natürlich erst recht in

Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam.

Eine gewisse beschränkte Absicherung kann der

Hersteller somit nur erlangen. indem er mit

seinen Vor- und Teillieferanten eine vollständige

oder zumindest teiIWeise Haftungsübernahme zu

vereinbaren versucht. Insbesondere für Impor-

teure scheint dies eine brauchbare Risikovorsor-

ge zu sein. Ob diese 'Rückversicherung' gelingt.

wird natürlich sehr stark von den Umständen

des Einzelfalles und seiner Marktposition gegen-

über diesen Lieferanten abhängen. Ob eine sol—

che Haftungsübernahme dann im Schadensfalle

wirtschaftlich etwas wert ist. hängt wiederum

davon ab. welche Ersatzsumme der einzelne

Vor— oder Teillieferant aufzubringen imstande ist.

6.3 Ounlitätssicherung

Der einzig zuverlässige Schutz vor Haftungsan—

Sprüchen nach dem neuen Proodukthaftungsge-

setz besteht für den Hersteller in einer konse—

quent betriebenen Oualitätssicherung, um schon

der Entstehung der - sehr streng definierten -

Fehler vorzubeugen. Die konsequente Einhal-

tung hoher Qualitätsstandards schützt natürlich

nicht nur

— vor Ansprüchen nach dem neuen Produkthaf-

tungsgesetz. sondern ebenso wirksam

- gegenüber Ansprüchen nach dem "alten".

weiter geltenden deliktischen Haftungsrecht

und auch

- gegenüber Ansprüchen aus vertraglicher Ge-

währleistung (z.B. im Kauf- und Werkvertrags-

recht wegen Mängeln und Fehlens zugesicher-

ter Eigenschaften).

Den damit erforderlich werdenden Aufwendun-

gen für ein Qualitätssicherungssystem stehen

allerdings außer haftungsrechtlichen Vorteilen

noch weitere Anreize gegenüber:

— Qualität führt zu Vertrauen in das Produkt und

fördert die Akzeptanz des Unternehmens beim

Kunden.

- Qualität führt zu höherer Kundenloyalität und

größeren Wiederkaufsraten (2.3. 80 % bei Daim-

ler Benz).

- Qualität ermöglicht es. höhere Preise zu verlan-

gen. ohne einen Marktanteil zu verlieren m;

durchschnittliche Preise zu fordern und durch

das gute Preis—/Leitungsverhältnis zusätzliche

Marktanteile zu erobern.

' - Qualitätsprodukte haben einen viel geringeren

Marketing-Bedarf.

— Qualität minimiert den Ausschußanteil. und

Qualitätsprodukte bedürfen seltener der Nach—

arbeit.

— Qualitätsprodukte brauchen viel geringere La-

gerbestände für Gewährleistungsarbeiten und

Ersatzteillieferungen,

- Qualität spart Garantiekosten.

- eine konsequente Qualitätssicherung verbessert

entscheidend die Möglichkeit. Vor- und Teile-

lieferanten zuverlässig zu bewerten.

Dieser indirekte Zwang. höhere Qualität zu pro-

duzieren. als einzig effektiver Schutz vor der

Ausweitung der Haftungsansprüche. steht auch

druchaus in Übereinstimmung mit den Zielset—

zungen des neuen Produkthaftungsgesetzes.

Durch die Gesetzesreform soll ja der Verbraucher

geschützt werden, und es ist natürlich dem

Schutzbedürfnis des Verbrauchers mehr damit

gedient, wenn ihm ein Schaden gar nicht erst

entsteht. als wenn nur für die Regulierung der

ihm aus dem Schaden erwachsenden Ansprüche

gesorgt wird.

mmmmwat
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PRO VELO

zum Sonderpreis

erhalten alle Abonnenten und neuen Leser. Im

Angebot sind alle bisher erschienenen Hefte,

auch die zwischendurch mal vergriffenen Aus-

gaben 2 und 4. Es muß ein Paket von minde-

stens lO Heften bestellt und vorausbezahlt wer-

den. Die Zusammenstellung ist beliebig. Der

Preis beträgt für 10 Hefte 40 DM. jedes Heft da-

rüber hinaus kostet weitere 4 DM. Der Versand

erfolgt portofrei.

Bestellungenbitte durch Vorauszahlung mit An-

gabe der gewünschten Hefte sowie der vollstän—

digen Empfänger-Anschrift auf dem Überwei—

sungsträger an:

PRO VELO—Verlag. Am Broicher Weg 2.

4053 Jüchen‘.

Postgiro Essen 16909-431 (BLZ 360 100 43)



 

 

 

Das neue Produkthaftungsgesetz aus der Sicht

des Verbrauchers

Am 1.1.1990 ist das neue "Gesetz über die Haf—

tung für fehlerhafte Produkte" (Produkthaftungs—

gesetz) in Kraft getreten. Die darin enthaltenen.

sehr weitreichenden neuen Bestimmungen kön—

nen zwar durchaus als eine Art Revolution der

Produkthaftung angesehen werden. doch muß

zur Vermeidung von Mißverständnissen betont

werden. daß damit eben nur ein Teil der Rechts—

beziehungen zwischen Hersteller und Verbrau-

cher neu geregelt wurde. nämlich der der Pro-

dukthaftung. Das heißt. nur die Haftung des Her-

stellers und "Quasi-Herstellers’ (vgl. @ 4 Prod-

HaftG) für Sicherheits-Mängel seiner Ware wird

zusätzlich zu dem bisher schon geltenden Recht

erweitert. Die weitaus häufigeren Ansprüche

des Verbrauchers etwa wegen sonstiger Quali-

tätsmängel der Ware oder etwa dem Fehlen zu-

gesicherter Eigenschaften werden durch das

neue Produkthaftungsgesetz in keiner Weise be—

rührt.

Kurz gesagt sind für den Verbraucher insbeson-

dere zwei Neuerungen von besonderem Inter-

esse:

- Er kann Ansprüche nicht nur gegen den

eigentlichen Produzenten. sondern auch gegen

sogenannte 'Ouasi-Hersteller' geltend machen

(vgl. nachfolgend l.) und

- die Haftung der Hersteller und ‘Quasi—Her-

steller' ist unabhängig von einem Verschul—

den (vgl. nachfolgend 2.)

1.

Anders als nach dem bisherigen (und weitergel-

tandem) Recht ist der Hersteller im Sinne des

ProdHaftG nicht mehr entsprechend dem um-

gangssprachlichen Wortsinn nur derjenige. der

das Produkt tatsächlich körperlich erzeugt hat.

sondern darüber hinaus auch jeder.

- der sich durch das Anbringen seines Namens

oder Zeichens als Hersteller ausgibt (“Kaufhaus-

marken/Versandhausmarken').

— der ein Produkt zu gewerblichen Zwecken in

die EG einführt (EG-Importeur)

- und unter bestimmten Bedingungen sogar jeder

Lieferant. der nicht Willens oder in der Lage

ist. dem Geschädigten innerhalb einer Monats-

frist den tatsächlichen Produzenten zu benen—

nen.

Diese Ausdehnung der Haftung auf Personen-

gruppen. welche nach deutschem Recht bislang

überhaupt nicht von der Produkthaftpflicht er—
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faßt worden waren. soll dem Verbraucher ins-

besondere die Anspruchsverfolgung im Ausland

ersparen oder zumindest erleichtern. Angesichts

der ständig zunehmenden Warenimporte in die

EG erscheint dies auch dringend notwendig.

Bislang war es für den durch ein ausländisches

Produkt geschädigten Verbraucher de facto

nahezu unmöglich. Ersatzansprüche gegen den

ausländischen Produzenten effektiv durchzuset-

zen. .

Anstelle der sehr komplizierten. extrem teueren

und praktisch keinen Erfolg versprechenden

Anspruchsvert'olgung im Ausland kann der in—

ländisch Geschädigte nunmehr Ansprüche nach

dem ProdHaftG (auch) gegen den ihm bekann—

ten inländischen Importeur. Händler oder Ver-

treiber geltend machen.

2

Im Gegensatz zu fastallen gängigen deutschen

Anspruchsnormen erfordert der Schadensersatz—

anspruch gemäß @ l ProdHaftG m@@

gen. Trotz verschiedener Beweislastumkehrun—

gen war es in der Vergangenheit unmöglich

gewesen. daß in der Sphäre des Produzenten

(“verborgen") liegende Verschulden in einer

dem Gericht genügenden Form zu beweisen.

Außerdem ermöglichte die frühere (und weiter-

geltende) deliktische Produkthaftung. weil sie

auf einem Verschulden des Produzenten beruh-

te. auch die Entlastungsmöglichkeit wegen feh-

lenden Verschuldens. Dies geschah zumeist in

Form sogenannter "Ausmtscher", d.h.. daß ein

Produktfehler trotz grundsätzlich ausreichender

Kontrollen ausnahmsweise nicht bemerkt wor—

den war. Da das neue ProdHaftG denHersteller

haften läßt. unabhängig davon. ob ihn an dem

Fehler des Produkts ein Verschulden trifft oder

nicht. ist selbstverständlich auch der Nachweis

eines schuldlosen "Ausrutschers' nach dem

neuen Gesetz nicht mehr möglich.

Die in g 12 Abs. 1 des ProdHaftG festgeschriebe—

ne Verjährungsfrist entspricht mit 3 Iahren exakt

der früheren (weitergehenden) Produkthaftver-

jährung gemäß g 852 BGB. Ergänzend ist in g 13

‘ProdHaftG bestimmt. daß Ansprüche nach

diesem Gesetz erst 10 Iahre. nachdem das Pro—

dukt in Verkehr gebracht worden war. erlö-

schen. Diese Fristen sind so großzügig bemessen.

daß im Allgemeinen niemand Angst haben muß.

seine Ansprüche zu verlieren. wenn er nicht so-

fort gerichtliche Hilfe in Anspruch nimmt. Da



 

aber die Anspruchsverfolgung sowohl nach dem

weitergeltenden deliktischen Produkthaftungs-

recht. als auch nach dem neuen ProdHaftG zum

Teil äußerst kompliziert sein kann. muß jedem

Geschädigten. der glaubt. sein Schaden auf ein

fehlerhaftes Produkt zurückführen zu können.

von einer eigenen 'Schadensbearbeitung' unbe-

dingt abgeraten werden. Statt dessen sollte in

 

solchen Fällen zwingend fachrnännischer

Rechtsrat eingeholt werden. Nur der Fachmann

kann die Gewähr dafiir bieten. daß die Ansprü-

che optimal geltend gemacht werden und nicht

durch Fehler. die auch vorgebildeten Laien

häufig unterlaufen. verloren gehen.

MobmRoahbmwdt

Kurzer Überblick über das Produkthaftungsgesetz

Ein Produkt ist gemäß g 3 ProdHaftG fehlerhaft.

wenn es nicht die Sicherheit bietet. die der Ver-

braucher von ihm erwarten darf.

Wird durch ein solch fehlerhaftes Produkt ein

Mensch verletzt oder etötet oder eine Sache

beschädigt. so ist der ersteller dieses Produkts

zum Schadensersatz verpflichtet. Bei Sachschä-

den besteht die Schadensersatzpflicht aber nur

dann. wenn eine andere Sache als das fehler-

hafte Produkt beschädigt wurde und diese an-

dere Sache für den privaten Gebrauch bestimmt

und benutzt wurde.

Außer dem Hersteller im eigentlichen Wortsinne

haften auch die . "Quasi-Hersteller". d.h. der

EEG—Importeur. der eilprodukthersteller oder Vor-

lieferant. der Vertreiber und auch der’ nige. der

nur sein Warenzeichen auf dem Pro ukt ange-

bracht hat. als sei er der Hersteller.

Ansprüche nach dem ProdHaftG erloschen nach

dem Ablauf von 10 Iahren. nachdem das scha-

denstiftende Produkt in den Verkehr gebracht

wurde. Die Schadensersatzansprüche verjähren

innerhalb von drei lehren. nachdem der Ersatz-

berechtigte vom Schaden und der Person des

Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat.

Die Haftung nach dem neuen ProdHaftG trifft

den Produzenten völlig unabhängig davon. ob

ihn an dem Fehler des Produkts irgendein Ver-

schulden (2.8. auch nur leichte Fahrlässigkeit)

trifft oder nicht!

In eigener Sache ...

Mit diesem Heft liegt Ihnen die 20. Ausgabe von

PRO VELO vor. Die Idee. eine anspruchsvolle

Fahrradzeitschrift herauszubringen. haben wir

sicher zu einem großen Teil realisieren können.

Wir haben über 500 Abonnenten. undnoch im-

mer bestellen viele alte und neue Leser frühere

Ausgaben von PRO VELO. Seit 1984 haben wir

den Abo—Preis nicht verändert. und auch in Zu-

kunft soll er bei 20 DM bleiben. Inzwischen sind

jedoch die Portokosten (um 42 %!) gestiegen. und

der Drucker Verlangt 50 % mehr. Zudem führen

immer mehr Buchhandlungen PRO VELO. die

wir bisher nicht mit angemessenem Rabatt be-

liefern konnten.

Die is_t%wenn

- der Hersteller das Produkt nicht in den Verkehr

gebracht hat (zB. Diebstahl).

- davon auszugehen ist. daß das Produkt den

Fehler noch nicht aufwies. als der Hersteller

es in den Verkehr brachte.

- das Produkt nicht zu einem wirtschaftlichen

Zweck hergestellt oder im Rahmen einer be—

ruflichen Tätigkeit hergestellt oder vertrieben

wurde.

- der Fehler auf zwingenden Rechtsvorschriften.

denen das Produkt entsprach. beruht.

- der Fehler nach dem Stand von Wissenschaft

und [Technik zum Zeitpunkt. zu dem der Her-

steller das betreffende Produkt in den Verkehr

brachte. noch nicht erkannt werden konnte.

Die Beweislast daß einer dieser fünf Haf—

tungsausschlüsse eingreift. trägt der Hersteller

(oder "Quasi-Hersteller").

Haftungsbegrenzungsklauseln und Haftungsfrei-

zeichungsversuche sind nach dem ProdHaftG

gegenüber dem Geschädigten nichtig, unabhän—

gig davon. ob sie in AGB enthalten oder einzel-

vertraglich vereinbart sind.

Friedrich Hunt—c't. Mil-awn“

Da die Einzelbestellungen am meisten Aufwand

(und Kosten) verursachen, kostet PRO VELO als

Einzelheft ab sofort ‘1,50 DM. Gleichzeitig - um

weitere Kosten zu sparen — packen wir mehr Text

auf eine Seite. so daß wir mit 32 Heftseiten pro

Ausgabe auskommen. Thematisch werden wir

uns noch mehr auf das Gebiet Fahrradtechnik

konzentrieren. aber weiterhin - so wie in diesem

Heft - auch wichtige Grundlagen—Beiträge brin-

gen. Das Thema Fahrrad—Verkehr schränken wir

auf ein Mindestrnaß ein.

Wir hoffen. daß Sie für diese Veränderungen Ver-

ständnis haben und wünschen Ihnen weiterhin

viel Lesevergnügen mit PRO VELO!

Evelyn und Friedrich Bode

(Vertrieb und Redaktion)

11

 



 

Dle neue deutsche Sicherheitnorm DIN ‘19100

Stand und Entwicklung auf dem Bremsensektor

— Bremsmeßtechnik —

Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags. der beim 3. Essener Fahrrad—Forum

(3. EFF) des Rheinisch- Westfälischen TÜV am 3011.1989in Essen gehalten wurde. Die Tagungs-

mappe mit allen Referaten kann bei der T[IV-Akademie Westfalen GmbH. Steubenstr. 53.

4300 Essen gegen Gebühr bezogen werden.

1 Einleitung _

Die Sonne lacht am Fahrrad—Himmel.

4 Mio Fahrräder sind im Jahr 1989 in der Bundes-

republik Deutschland produziert worden. Aber

nicht nur diese Anzahl ist bemerkenswert. son—

dern der Trend zum hochwertigen High-Tech—

Rad.“ MTB. ATB und gut ausgestattete Reiseräder

erwiesen sich als ‘Renner’.

Diese Entwicklung ist nicht nur der guten Wet-

ter- und Konjunkturlage zuzuschreiben. Die ver—

stärkte. fundierte Beschäftigung mit dem Pro-

dukt Fahrrad hat hier deutliche Akzente gesetzt.

Der durch Industrie. Verbände und nicht zuletzt

durch Veranstaltungen wie dieser sensibilisierte

Verbraucher war und ist weiterhin bereit. in

Sorge um seine Sicherheit Verbesserungen zu

honorieren.

Im Zuge dieser positiven Entwicklung sind jetzt .

alle Anstrengungen zu unternehmen, um das

Oualitätsfahrrad mit großem Nutzen für den sich

öffnenden gemeinsamen Markt fertigen und den

Verbrauchern anbieten zu können. Folgende

Schwerpunkte sind anzugehen:

- Neu- und Weiterentwicklungen

— Oualitätssicherungsmaßnahmen

— Komponenten— und Fahrradtests

- Produktzertifizierungen mit Blick auf das Pro-

dukthaftungsgesetz (seit 1.1.1990).

Als Basis dazu kann die neu überarbeitete DIN

79100 dienen.

2 Vorstellung der neuen DIN 79100.

Vorlage 11/89

Nachdem im Januar 1989 die Einspruchsfrist für

die neu überarbeitete DIN 79100 abgelaufen war,

sind während des Iahres 1989 in mehreren Sit—

zungen alle Einwände behandelt werden. Der

nunmehr vorliegende Bearbeitungsstand könnte

Anfanf 1990 als neue DIN 79100 endgültig ver-

abschiedet werden.

Die DIN 79100 gilt als Sicherheitsnorm. In diesem

Sinne ist eine ganze Reihe von Anforderungen

neu gesteut bzw. überarbeitet worden.
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Die Hauptänderungen beziehen sich auf die

Prüfungen für Rahmen. Gabel. Lenker. Bremsen

und auf die lichttechnischen Einrichtungen. Bei

den tragenden Bauteilen sind vor allen Dingen

die statischen und auch die dynamischen Prüf—

anforderungen überarbeitet bzw. neu gestellt

werden. Die Änderungen werden Auswirkun—

gen auf die Herstellung, Prüfung und Prüfergeb-

nisdokumentation bei den Fahrrad— und Teile-

herstellern haben, nicht zuletzt auch wegen des

neuen Produkthaftungsgesetzes.

Die folgenden Ausführungen sollen die neuen

Festlegungen im Bereich Bremsen näher be-

leuchten. Vor allem soll gezeigt werden. worin

die Schwächen der bisherigen Norm bestanden

und warum eine Reihe von Anforderungen neu

formuliert werden ist. Dabei soll vor allem auch

auf die Überarbeitung des Gelbdruckes im jahre

1989 eingegangen werden und der neueste Stand

bezüglich der Bremsprüfung dargelegt werden.

Die Bremsprüfung enthält die nachfolgend näher

erläuterten Prüfschritte.

?.1 Belastbarkeitsprüftmg der Handbremse

In der ursprünglichen Fassung der Norm mußte

für die Festigkeitsprüfung der gesamten Hand—

bremsanlage eine Prüfkraft von 450 N auf den

Handbremshebel aufgebracht werden. Diese An-

forderung war unrealistisch. da in der Regel be-

reits bei geringerer Kraft der Hebel am Lenker—

griff anlag. Die neue Fassung sieht vor. daß die

Kraft zwar auf 300 N reduziert wird. der Brems-

hebel darf aber nicht am Lenker anliegen, was

durch entsprechendes "scharfes" Einstellen der

Bremsen zu gewährleisten ist. Die Kraft ist 15 Se—

kunden lang zu halten, die Krafteinteilung wird

10 x wiederholt. Die Prüfung ist erfüllt. wenn

kein Teil der Bremseinrichtungen gelockert oder

zerstört wurde und die Bremse funtionstüchtig

blieb.

Neu ist die Prüfung der Verdrehfestigkeit von

Handbremshebeln. Damit diese genügend fest

am Lenker angebracht sind. ist durch eine Prü-

  



 

fung zu_ belegen. daB die Hebel einem aufge-

brachten Drehmoment von 'I Nm standhalten.

Einige Einwände zum Gelbdruck der Norm be-

zogen sich auf die Anbringung des Handbrems-

hebels der Vorderradbremse. Um ein Linksab—

biegen mit gleichzeitigem Handzeichen zu er-

möglichen. sollte der Handbremshebel der Vor-

derradbremse links angebracht sein. Dann könn—

te mit dem rechten Bremshebel beim Linksab—

biegen noch das Hinterrad abgebremst werden.

Diese Festlegung erschien sinnvoll. ihr stehen

allerdings zwei wichtige Gründe entgegen:

1. Es soll bereits vor dem Abbiegen mit der Vor—

derradbremse bzw. mit beiden Bremsen die Ge-

schwindigkeit herabgesetzt werden und

2. es sollte vor allem eine einheitliche Position

für den Handbremshebel der Vorderradbremse

festgelegt werden.

Danach ist der Handbremshebel für die Vorder-

radbremse unbedingt rechts anzuordnen. denn

bei allen motorisierten Zweirädern erfolgt die

Betätigung der Vorderradbremse mit dem rech—

ten Handbremshebel. Weiterhin sind ‘bei fast

allen Fahrrädern im Verkehr Betätigungshebel

für die Vorderradbremse rechts angebracht. Le—

diglich bei einigen Rennsporträdern ist die An-

bringung der Hebel umgekehrt. Um eine Ein—

heitlichkeit zu erreichen empfehlen wir. in die—

sem Punkte den derzeitigen Normenstand noch

einmal zu überdenken und plädieren für die

Anbringung des Handbremshebels für die Vor—

derradbremse am Lenker rechts.

Neu in die Norm aufgenommen wurde auch die

Ermittlung der Bremscharakteristik für die Vor—

derradbremsen. Dieser Schritt war notwendig.

da zum Teil nur unzulänglich dosierbare Brems— -

anlagen auf den Markt gekommen sind. Die

Prüfung soll belegen. daB die Bremskraft oder

Verzögerung linear proportional zur Betätigung;-

kraft am Handbremshebel im Bereich von 50 N

bis zur Blockiergrenze. höchstens aber bis zu

300 N. innerhalb einer Streuung von o/- 20 %

liegt. Eine ähnliche Anforderung galt bereits für

Rücktrittbremsen.

22 Prüfung der Bremswirkung trocken und naß

Die bis heute noch gültige DIN 19100 sieht bis-

lang lediglich eine Brernsprüfung für den trok-

kenen Zustand vor mit sogar recht hohen Anfor-

derungen. Die ausreichende Bremswirkung ist

zu belegen durch eine Stoppbremsung aus einer

Geschwindigkeit von 25 km/h. Der gemessene

Bremsweg muß dann kleiner als 5.5 m sein. Da-

bei sind beide Bremsen gemeinsam zu betätigen

Diese Anforderungen beinhalten drei Schwach—

punkte:

1. Da nur die Gesamtbremswirkung ermittelt

wurde. blieb die ggf. mangelhafte Wirkung

einer der geprüften Bremsen unentdeckt.

2. Da es nur Trockenanforderungen gab. waren

die festgestellten NaBbremswirkungen für die

offenen Felgenbremsen in der Regel sehr

schlecht.

3. Wegen der schwierigen Einhaltung der Rand—

bedingungen (Ausgangsgeschwindigkeit. kon-

stante Betätigungskraft) brachten die Brems-

messungen im Straßenversuch nur unzulängliche

Reproduzierbarkeit.

Diesen Unzulänglichkeiten hat nun der in den

letzten Iahren erarbeitete Neuentwurf wie folgt

Rechnung getragen:

- Prüfung der Bremsen vorne und hinten ge-

trennt.

- Prüfung bei Trockenheit und bei Nässe.

— Bewertung der Bremsen nicht nach Bremsweg

und Ausgangsgeschwindigkeit. sondern nach

Verzögerung (gemeint mittlere Vollverzöge—

rung).

— Festlegung eines Prüfverfahrens auf einem

Schwungmassenprüfstand. Dieses Prüfverfah—

ren gilt als das alleinige Normprüfverfahren

für Streitfälle.

Die Anforderungen in Form von zu erreichen—

den Verzögerungswerten bei einer Handbetäti-

gungskraft von maximal 180 N sind in der hier

gezeigten Tabelle 1 festgelegt. Danach sind die

Anforderungen für die Vorderradbremse trocken

auf 3,4 m/s festgelegt und für die Hinterrad-

bremse entsprechend geringer auf 2.2 m/sz. Die

NaBanforderungen betragen in etwa 60 % der

Trockenanforderungen. Das entspricht ungefähr

einer Bremswegverlängerung auf das 1 l/:.>—fache

bezogen auf den Trockenbremsweg. Generell ist

zu sagen. daß diese Forderungen in etwa der

gleichen Größenordnung liegen wie für motori—

Bremsverzögerung

Grenzwerte

 

trocken naß

 

 

Vorderradbremse, einzeln

a _>_ 3,4 m/ s2 a 2. 2,2 m/s2

 

Hinterradbremse, einzeln

a 2 2.2 m/s2 a 2 1,4 m/s2   
 

Tabelle l: Grenzwerte nach DIN
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sierte Zweiräder der Klasse Ll. also Mofa und ~

Mopeds. Sie gelten als anspruchsvoll. aber durch-

aus erfüllbar.

Auf einen für die Durchführung der Prüfung ge-

eigneten Schwungmassenprüfstand mit Betäti-

gungseinrichtung. Benetzungseinrichtung und

Auswerteeinrichtimg wird später noch näher

eingegangen.

2.3 Wirmefelfigkeitsprüfung

Bereits in der bisherigen Norm gab es eine Prü—

fung der Wärmestandfestigkeit von Fahrrad-

brernsen. jedoch mit recht geringer Anforderung.

Mit einem auf ein Prüfgewicht von 100 kg aus-

gelasteten Fahrrad mußte ein Gefälle von 5 %

über eine Länge von 1.6 km bei einer Geschwin-

digkeit von 12.5 km/h 5 mal gefahren werden.

Dabei galt die Prüfung als erfüllt. wenn mit Be—

tätigen beider Bremsen die geforderte Prüfge-

schwindigkeit eingehalten werden konnte. Es

war bekannt. daß hiernach geprüfte Fahrrad-

bremsen nicht immer die von Radfahrern bei

Talfahrten gewünschte und notwendige Wir-

kung erbrachten.

Der derzeitige Normentwurf sieht eine deutliche _

Anhebung der Anforderungen vor. Mit nur einer

der zu prüfenden Bremsen und einem Fahrrad-

prüfgewicht von 100 kg ist bei einer Prüfge-

schwindigkeit von 20 km/h ein Gefälle von 6 %

zweimal zu befahren. Die aufgebrachte Brems-

leistung beträgt 225 W. Die Prüfdauer geht über

2 x 15 Minuten. entsprechend einer Fahrstrecke

von 2 x 5 km. Nach dieser Warmfahrprozedur ist

durch eine Stoppbremsung zu belegen. daB die

Bremse noch in der Lage ist. den 0.6-fachen

Verzögerungswert der kalten trockenen Bremse

zu erreichen.

 

Wärmestandfestigkeitsprüfung

 

 

  

   

 

 

Trommelbremse

Temperatur In und C

260

zoo
/.

150

+ um Norm

10° /" _‘- nun Norm

50

0        
o 1 2 a 4 s

Fahrstrecke In km   
Bild 1: Wärmeetandfeetigkeitsprüfung
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In unserem Hause wurden Prüfungen mit Trom-

melbremsen nach alter und neuer Norm durch-

geführt. Bild 1 zeigt die Temperaturkurven über

der gefahrenen Strecke. Am Ende der jeweils

letzten Prüffahrt wurde für eine bestimmte Brem-

se eine Temperatur von ca. 125° C (alte Norm)

und ca. 215° C (neue Norm) erreicht. Letzter

Wert spiegelt eine realistische Belastung der

Bremsen bei Talfahrten wieder.

Die anschließende Stoppbremsung mit der hei—

ßen Bremse zeigte deutliches Nachlassen der

Bremswirkung. Die geforderten 60 % des Kalt-

bremswertes wurden jedoch erfüllt.

2.4 Prüfmig der Dmstendfestigkeit

Die Prüfung der Dauerstandfestigkeit ist in den

jetzigen Normenvorschlag neu aufgenommen

worden. Damit soll nachgewiesen werden. daß

eine Bremsanlage in der Lage ist. 3000 Stopp-

bremsungen mittlerer Anforderung ( a - 2.2 m/sz)

aus einer Prüfgeschwindigkeit von 20 km/h zu

absolvieren. Dabei sind die einzelnen Bremsun-

gen so nacheinander durchzuführen. daß die

Bremsentemperatur lOO°C nicht überschreitet.

Ein Nachstellen der Bremse und ein Kühlen des

Fahrrads mit ein Windgeschwindigkeit von 20

km/h ist zulässig. Die hier festgelegte Prüfanfor-

derung. nämlich 3000 Haltbremsungen mit ge-

forderter Verzögerung zu absolvieren. soll in

etwa die Bremsleistung eines mittleren Radfah~

rers über einen Zeitraum von 2 Iahren wieder—

spiegeln. Gerade für diesen Prüfschritt ist ein

automatisch arbeitender Prüfstand notwendige

Voraussetzung. Die Dauerstandfestigkeitsprüfung

soll zeigen. ob Mängel an der Bremsanlage vor-

liegen. wie

- Verschleiß ‘oder Schäden an bestirrunten Bau—

teilen.

- zu hohe Abnutzung an Brernsbelag oder Felge.

- Abrisse von Bremsseilen.

- gelöste Lagerungen von Handbremshebeln

oder Bremsen.

Die Auswirkungen dieser Prüfanforderung wer-

den dem'Radfahrer eine geringere Wartungsan—

forderung und damit eine bessere Verfügbarkeit

der Bremsen gewährleisten.

2.5 Prüflmg von Seilzügen für Bremsen

Die Übertragung der Betätigungskraft zur Brem-

se geschieht in der Regel über Seilzüge. Daher

kommt den Seilzügen für das Erreichen einer

guten Verzögerung hohe Bedeutung zu. Eine

gesonderte Prüfung dieser Teile wird für erfor—

derlich gehalten. da Bremsanlagen häufig aus

Bremshebeln und beliebigen Seilzügen zusam-

mengestellt werden und Seilzüge außerdem bei

Verschleiß oder Bruch häufig nachgerüstet wer—

den. Damit die Seilhülle und das Seil bestimmte
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Anforderungen erfüllen. sind diese getrennt zu

prüfen. Seilhüllen dürfen sich bei einer Druck—

kraft von 700 N maximal um 0.8 % verkürzen.

Seile dürfen sich bei einer Belastung von 1600

N maximal um 1.2 % längen. Außerdem beträgt

die Nippelabzugskraft mindestens 1600 N.

Diese Prüfanfordenmgen bezüglich der Stau-

chung der. Hülle und der Dehnung des Seils

sind dringend notwendig. Ein kurzes Rechen—

beispiel kann dies belegen. Bei Betätigung einer

Hinterradbremse über einen 1 m langen Seilzug

und einer Handkraft am Hebel von 180 N. was

mit Berücksichtigung des Hebelverhältnisses

einer Seilkraft von etwa 700 N entspricht. erge-

ben sich durch die Stauchung der Hülle um

0.8 % 8 mm Längenänderung und durch die

Dehnung des Seiles um etwa 0.6 % (bei halber

Betätigungskraft nur halbe Dehnung) eine

Längung des Seiles um 6 mm. Stauchung und

Dehnung zusammen ergeben eine Längenän—

derung von 14 mm. Berücksichtigt man wieder

das Hebelverhältnis am Bremshebel von ca. 1

zu 3.5. so ergibt sich eine Hebelwegveränderung

vom geringbelasteten bis zum vollbelasteten

Hebel um 50 mm. wenn Seil und Hülle gerade

die Normanforderung erfüllen. Damit dürfte in

vielen Fällen der zur Verfügung stehende He—

belweg fast erschöpft sein, d.h. der Hebel läge

dann am Lenkergriff an. Diese Uberschlagsrech-

nung belegt, daß die Anforderungen in Wirk—

lichkeit unterschritten werden sollten. um noch

bessere Reserven für den Hebelweg zu haben.

Unsere selbstgebaute einfache Prüfenrichtimg

verfügt über einen handelsüblichen hydrauli-

schen Wagenheber als Kraftgeber. ein Kraftmeß—

glied zum Messen der Belastung und einen

Wegaufnehmer zum Messen der Längenände—

rung. Auf diese Art lassen sich Kraft-Weg—Dia—

gramme erstellen. aus denen man dann die ent-

sprechende Längenänderung bei bestimmter

Kraft ablesen kann. Diese Prüfeinrichtung ver-

langt keinen großen Aufwand, kann selbst ge-

baut oder Interessierten jederzeit für Prüfungen

angeboten werden.

2.6 Kennzeichnung wichtiger Bauteile

Nach intensiven Diskussionen in Normensitzun—

gen ist den Beteiligten klargeworden. daß eine

Kennzeichnung aller für die Bremssicherheit

wichtigen Bauteile einer Bremsanlage dringend

erforderlich ist. Das gilt bei Felgenbremsen be—

sonders für die wichtigen Reibpartner Bremsbe—

lag und Felge. Der Normenentwurf sieht vor.

daß beide Bauteile mit Herstellernamen oder

—zeichen und einer Typenbezeichung gekenn-

zeichnet sein müssen. Die Typenbezeichnung

für die Felge muß eine Kennung für den Werk—

stoff. für die Oberflächenformgebung und für die

Oberflächenbeschaffenheit der Reibfläche ent—

halten. Dies ist immens wichtig. da diese Para—

meter die Bremswirkung ganz deutlich mitbe-

stimmen. Ebenso müssen Bremsschuhe und

Bremsklötze Herstellernamen und Typbezeich-

nung tragen. Die Typbezeichnung des Brems—

belages muß eine Kennung gemäß der Belag—

spezifikationen enthalten. Erst durch diese An-

gaben ist eine eindeutige Zuordnung des Brems-

schuhs zu der entsprechenden Felge gegeben.

Die Seil-Nippel—Kombination als eine denkbare

Schwachstelle muß ebenfalls ein Herstellerzei-

chen tragen. um im Schadensfall ggf. Regressan—

sprüche beim Hersteller geltend machen zu

können.

An dieser Stelle sei bemerkt. daß es wiederholt

vergleichende Bremstests von Fahrrädern gab.

die mit gleicher Bremse und gleichem Belag

ausgerüstet waren. Die Bremswerte der einzel-

nen Räder waren aber deutlich unterschiedlich.

Über diesen Sachverhalt braucht man sich je—

doch nicht zu wundern. ist doch völlig offenge-

blieben. ob Bremsen unterschiedlicher Baugröße.

andere Bremshebel. andere Seilzüge oder andere

Felgenmaterialien verwandt wurden. Alle diese

genannten Größen sind sehr stark bestimmend

für das Bremsergebnis.

Eine Kennzeichung der genannten Bauteile kann

allen Fahrradherstellern. Bremsenherstellem und

Radfahrern nur dienlich sein. Geprüfte und als

ausreichend gefundene Kombinationen können

dann immer wieder verbaut bzw. nachgerüstet

werden.

3 Prekfiknble Prüfmethoden

Nachdem vor etwa 2 jahren die letzten Arbei-

ten für die Erstellung des Gelbdruckes der DIN

79100 erledigt waren. hat der RWTUV ein Lasten—

heft für eine Prüfeinrichtung zusammengestellt.

mit der die in dieser Norm festgelegten Prüf-

schritte für Bremsen durchgeführt werden kön-

nen.

3.1 Schwmgmampüfstand

In der letzten Sitzung des Normenausschusses

AA 1 ist der Schwungrnassenprüfstand als das

Normprüfverfahren für die Prüfung von Fahrrad-

bremsen festgelegt worden. Die Prüfung mit

einem solchen Prüfstand bietet eine Reihe von

Vorteilen besonders auch gegenüber einem

Straßenversuch:

- gute Reproduzierbarkeit.

- kein Einfluß von Gefälle oder Windrichtung.

- exakte Betätigungsvorgabe durch einen Kraft-

geber.

- fest installierte Benetzungseinrichtung.

- keine Sturzgefahr.
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